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1. Tagesordnungsergänzungsverlangen 
gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
500.000 € erreichen (Letzteres entspricht 166.667 Aktien), 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-
nung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem 
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-
schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an 
den Vorstand der Siemens Aktiengesellschaft zu richten 
und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 26. Dezem-
ber 2015 bis 24.00 Uhr zugehen. Bitte richten Sie entspre-
chende Verlangen an folgende Adresse:

Vorstand der Siemens Aktiengesellschaft  
Wittelsbacherplatz 2  
80333 München.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung 
werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung be-
kannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und 
 solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 
 denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
 Information in der gesamten Europäischen Union verbrei-
ten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse 

 WWW.SIEMENS.COM/HAUPTVERSAMMLUNG bekannt gemacht 
und den Aktionären mitgeteilt.   

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Rege-
lungen des Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 122  Einberufung auf Verlangen einer Minderheit 
( Auszug)* 

(1) 1 Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn 
 Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigs-
ten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberu-
fung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vor-
stand zu richten. 2 Die Satzung kann das Recht, die 
Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, 
an eine andere Form und an den Besitz eines gerin-
geren Anteils am Grundkapital knüpfen. 3 § 142 Abs. 2 
Satz 2 gilt entsprechend.

(2) 1 In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile 
zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 
oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro errei-
chen, verlangen, daß Gegenstände auf die Tagesord-
nung gesetzt und bekanntgemacht werden. 2 Jedem 
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. 3 Das Verlangen im 
Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindes-
tens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften 
mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; 
der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.

§ 142  Bestellung der Sonderprüfer (Auszug)

(2) 1 Lehnt die Hauptversammlung einen Antrag auf 
 Bestellung von Sonderprüfern zur Prüfung eines Vor-
gangs bei der Gründung oder eines nicht über fünf 
Jahre zurückliegenden Vorgangs bei der Geschäfts-
führung ab, so hat das Gericht auf Antrag von Akti-
onären, deren Anteile bei Antragstellung zusam-
men den hundertsten Teil des Grundkapitals oder 
einen anteiligen Betrag von 100.000 Euro erreichen, 
Sonderprüfer zu bestellen, wenn Tatsachen vorlie-
gen, die den Verdacht rechtfertigen, dass bei dem 
Vorgang Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen 
des Gesetzes oder der Satzung vorgekommen sind; 
dies gilt auch für nicht über zehn Jahre zurücklie-
gende Vorgänge, sofern die Gesellschaft zur Zeit 
des Vorgangs börsennotiert war. 2 Die Antragsteller 
haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei 
Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inha-
ber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 
Entscheidung über den Antrag halten. 3 Für eine Ver-
einbarung zur Vermeidung einer solchen Sonder-
prüfung gilt § 149 entsprechend.

§ 70  Berechnung der Aktienbesitzzeit

1 Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhän-
gig, daß der Aktionär während eines bestimmten Zeitraums 
Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein 
Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanz-
dienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder 
§ 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kredit-
wesen tätiges Unternehmen gleich. 2 Die Eigentumszeit 
eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, 
wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, 
als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer 
Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach 
§ 14 des Versicherungsaufsichtsgesetzes ** oder § 14 des 
Gesetzes über Bausparkassen erworben hat.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen 
der Satzung der Siemens Aktiengesellschaft lauten wie folgt:

§ 18  der Satzung der Siemens Aktiengesellschaft (Auszug)

(3) Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigs-
ten Teil des Grundkapitals erreichen, sind berechtigt, 
die Einberufung einer Hauptversammlung schrift-
lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe zu 
verlangen, soweit die weiteren gesetzlichen Voraus-
setzungen für ein solches Verlangen erfüllt sind. In 
gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zu-
sammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 
oder den anteiligen Betrag von 500.000 € erreichen, 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekanntgemacht werden, soweit die 
weiteren gesetzlichen Voraussetzungen für ein sol-
ches Verlangen erfüllt sind.

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 Aktiengesetz, § 123 Abs. 3 Nr. 1, § 125,  
§ 64 Abs. 2 Umwandlungsgesetz 

 

*  Sofern das am 12. November 2015 vom Bundestag beschlossene Gesetz zur Änderung 
des Aktiengesetzes (»Aktienrechtsnovelle 2016«) in Kraft tritt, gelten nach den 
Übergangsvorschriften die Änderungen des § 122 Aktiengesetz jedenfalls noch nicht 
für die am 26. Januar 2016 stattfindende Hauptversammlung der Siemens AG.

 

**  Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Ver 
sicherungen werden zum 1. Januar 2016 die Wörter »§ 14 des Versicherungsaufsichts
gesetzes« durch die Wörter »§ 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes« ersetzt.

http://www.siemens.com/hauptversammlung
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2. Gegenanträge und Wahlvorschläge 
gemäß § 126 Abs. 1, § 127 Aktiengesetz

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegen-
anträge gegen Vorschläge von Vorstand und / oder Auf-
sichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung 
 sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge (nebst 
Begründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich an

Siemens Aktiengesellschaft  
Governance & Markets  
Investor Relations (GM IR)  
Wittelsbacherplatz 2  
80333 München  
Telefaxnummer: + 49 (0) 89 / 636-32830

oder per E-Mail an 

hv2016@siemens.com 

zu richten. 

Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und 
Wahlvorschläge von Aktionären, einschließlich des 
 Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender 
Begründungen – gegebenenfalls versehen mit den nach 
§ 127 Satz 4 Aktiengesetz zu ergänzenden Inhalten –, 
 unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internet-
adresse   WWW.SIEMENS.COM/HAUPTVERSAMMLUNG veröf-
fentlichen. Dabei werden Gegenanträge und Wahlvor-
schläge zu den Punkten der Tagesordnung berücksichtigt, 
die bis zum 11. Januar 2016 bis 24.00 Uhr bei der genann-
ten Adresse eingehen. Etwaige Stellungnahmen der Ver-
waltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-
adresse veröffentlicht.  

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Rege-
lungen des Aktiengesetzes, die auch bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen von einem Zugänglichmachen 
von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen abgesehen 
werden kann, lauten wie folgt:

§ 126  Anträge von Aktionären

(1) 1 Anträge von Aktionären einschließlich des Namens 
des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 
Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dorti-
gen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn 
der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versamm-
lung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen 
 einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu 
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Be-
gründung an die in der Einberufung hierfür mitge-
teilte Adresse übersandt hat. 2 Der Tag des Zugangs 
ist nicht mitzurechnen. 3 Bei börsennotierten Gesell-
schaften hat das Zugänglichmachen über die Inter-
netseite der Gesellschaft zu erfolgen. 4 § 125 Abs. 3 
gilt entsprechend.

(2) 1 Ein Gegenantrag und dessen Begründung brau-
chen nicht zugänglich gemacht zu werden,

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglich-
machen strafbar machen würde,

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder 
satzungswidrigen Beschluß der Hauptversamm-
lung führen würde,

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten 
offensichtlich falsche oder irreführende Anga-
ben oder wenn sie Beleidigungen enthält,

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter 
Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer 
Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 
zugänglich gemacht worden ist,

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit 
wesentlich gleicher Begründung in den letzten 
fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Haupt-
versammlungen der Gesellschaft nach § 125 zu-
gänglich gemacht worden ist und in der Haupt-
versammlung weniger als der zwanzigste Teil des 
vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an 
der Hauptversammlung nicht teilnehmen und 
sich nicht vertreten lassen wird, oder

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in 
zwei Hauptversammlungen einen von ihm mit-
geteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder 
nicht hat stellen lassen.

2 Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht 
zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zei-
chen beträgt.

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegen-
stand der Beschlußfassung Gegenanträge, so kann 
der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begrün-
dungen zusammenfassen.

§ 127  Wahlvorschläge von Aktionären 

1 Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlußprüfern 
gilt § 126 sinngemäß. 2 Der Wahlvorschlag braucht 
nicht begründet zu werden. 3 Der Vorstand braucht 
den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu 
machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach 
§ 124 Abs. 3 Satz 3 * und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. 
4 Der Vorstand hat den Vorschlag eines Aktionärs 
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern börsennotier-
ter Gesellschaften, für die das Mitbestimmungs-
gesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz oder das 
Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, mit folgen-
den Inhalten zu versehen: 

 

*  Sofern die Aktienrechtsnovelle 2016 in Kraft tritt, wird die Angabe »§ 124 Abs. 3 
Satz 3« durch die Wörter »§ 124 Abs. 3 Satz 4« ersetzt. Im Folgenden wird daher 
§ 124 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz abgedruckt, auf den sich der Verweis in § 127 Satz 3 
Aktiengesetz schon in der alten Fassung richtigerweise hätte beziehen müssen.

http://www.siemens.com/hauptversammlung
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1. Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Absatz 2,

2. Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Ab-
satz 2 Satz 3 widersprochen wurde und

3. Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat min-
destens jeweils von Frauen und Männern besetzt 
sein müssen, um das Mindestanteilsgebot nach 
§ 96 Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen.

§ 124  Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; 
 Vorschläge zur Beschlussfassung (Auszug) 

(3) 4 Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeübten 
Beruf und Wohnort anzugeben. 

§ 125  Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichts-
ratsmitglieder

(1) 1 Der Vorstand hat mindestens 21 Tage vor der 
 Versammlung den Kreditinstituten und den Vereini-
gungen von Aktionären, die in der letzten Haupt-
versammlung Stimmrechte für Aktionäre ausgeübt 
oder die die Mitteilung verlangt haben, die Einbe-
rufung der Hauptversammlung mitzuteilen. 2 Der 
Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. 3 Ist die 
Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 zu ändern, so ist bei 
börsennotierten Gesellschaften die geänderte Tages-
ordnung mitzuteilen. 4 In der Mitteilung ist auf die 
Möglichkeiten der Ausübung des Stimmrechts durch 
einen Bevollmächtigten, auch durch eine Verei-
nigung von Aktionären, hinzuweisen. 5 Bei börsen-
notierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu de-
ren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bilden-
den Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer 
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländi-
schen Kontrollgremien von Wirtschaftsunterneh-
men sollen beigefügt werden. 

(2) 1 Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand den Aktio-
nären zu machen, die es verlangen oder zu Beginn 
des 14. Tages vor der Versammlung als Aktionär im 
Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. 
2 Die Satzung kann die Übermittlung auf den Weg 
elektronischer Kommunikation beschränken.

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, daß 
ihm der Vorstand die gleichen Mitteilungen über-
sendet.

(4) Jedem Aufsichtsratsmitglied und jedem Aktionär 
sind auf Verlangen die in der Hauptversammlung 
gefassten Beschlüsse mitzuteilen.

(5) Finanzdienstleistungsinstitute und die nach § 53 
Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des 
Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unterneh-
men sind den Kreditinstituten gleichgestellt.

3. Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 
Aktiengesetz, § 123 Abs. 3 Nr. 1, § 125, 
§ 64 Abs. 2 Umwandlungsgesetz 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder 
 Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angele-
genheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäft-
lichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen 
Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlan-
gen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung 
eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 
 Außerdem ist zu Tagesordnungspunkt 8 jedem Aktionär 
auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft auch 
über alle für die Ausgliederung wesentlichen Angelegen-
heiten der Siemens Healthcare GmbH zu geben.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Rege-
lungen des Aktiengesetzes, die auch bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen von der Erteilung von Aus-
künften abgesehen werden kann, lauten wie folgt:

§ 131  Auskunftsrecht des Aktionärs

(1) 1 Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Haupt-
versammlung vom Vorstand Auskunft über Angele-
genheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 
 Tagesordnung erforderlich ist. 2 Die Auskunftspflicht 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäft-
lichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem ver-
bundenen Unternehmen. 3 Macht eine Gesellschaft 
von den Erleichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 2, 
§ 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, 
so kann jeder Aktionär verlangen, daß ihm in der 
Hauptversammlung über den Jahresabschluß der 
Jahresabschluß in der Form vorgelegt wird, die er 
ohne Anwendung dieser Vorschriften hätte.* 
4 Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutter-
unternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetz-
buchs) in der Hauptversammlung, der der Konzern-
abschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt 
werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Kon-
zerns und der in den Konzernabschluss einbezoge-
nen Unternehmen.

(2) 1 Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissen-
haften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. 
2 Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß 
§ 129 kann den Versammlungsleiter ermächtigen, 
das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich 
 angemessen zu beschränken, und Näheres dazu 
 bestimmen.

 

*  Sofern die Aktienrechtsnovelle 2016 in Kraft tritt, wird § 131 Abs. 1 Satz 3 Aktien
gesetz wie folgt gefasst: »Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach 
§ 266 Absatz 1 Satz 3, § 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann 
jeder Aktionär verlangen, dass ihm in der Hauptversammlung über den Jahres
abschluss der Jahresabschluss in der Form vorgelegt wird, die er ohne diese Erleich
terungen hätte.«
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(3) 1 Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, 
der Gesellschaft oder einem verbundenen Unter-
nehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zu-
zufügen;

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder 
die Höhe einzelner Steuern bezieht;

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit 
dem Gegenstände in der Jahresbilanz angesetzt 
worden sind, und einem höheren Wert dieser Ge-
genstände, es sei denn, daß die Hauptversamm-
lung den Jahresabschluß feststellt;

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den, soweit die Angabe dieser Methoden im An-
hang ausreicht, um ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im 
Sinne des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs 
zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Haupt-
versammlung den Jahresabschluß feststellt;

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der 
Auskunft strafbar machen würde;

6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanz-
dienstleistungsinstitut Angaben über ange-
wandte Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den sowie vorgenommene Verrechnungen im 
Jahresabschluß, Lagebericht, Konzernabschluß 
oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu wer-
den brauchen;

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der 
 Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor 
Beginn und in der Hauptversammlung durch-
gängig zugänglich ist.

 2 Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht ver-
weigert werden.

(4) 1 Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als 
Aktionär eine Auskunft außerhalb der Haupt-
versammlung gegeben worden, so ist sie jedem 
 anderen Aktionär auf dessen Verlangen in der 
Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 
 Tagesordnung nicht erforderlich ist. 2 Der Vorstand 
darf die Auskunft nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 
4 verweigern. 3 Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein 
Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsge-
setzbuchs), ein Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes 

Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) 
die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 
Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke der 
Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzern-
abschluß des Mutterunternehmens erteilt und die 
Auskunft für diesen Zweck benötigt wird.

(5) Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so 
kann er verlangen, daß seine Frage und der Grund, 
aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die 
Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen 
werden. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Rege-
lungen des Umwandlungsgesetzes lauten wie folgt:

§ 123  Arten der Spaltung (Auszug)

(3) Ein Rechtsträger (übertragender Rechtsträger) kann 
aus seinem Vermögen einen Teil oder mehrere Teile 
ausgliedern 

1. zur Aufnahme durch Übertragung dieses Teils 
oder dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf 
 einen bestehenden oder mehrere bestehende 
Rechtsträger (übernehmende Rechtsträger) oder

2. zur Neugründung durch Übertragung dieses 
Teils oder dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf 
einen oder mehrere, von ihm dadurch gegründe-
ten neuen oder gegründete neue Rechtsträger

gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaf-
ten dieses Rechtsträgers oder dieser Rechtsträger 
an den übertragenden Rechtsträger (Ausgliede-
rung).

§ 125  Anzuwendende Vorschriften

1 Auf die Spaltung sind die Vorschriften des Ersten 
Teils und des Ersten bis Neunten Abschnitts des 
Zweiten Teils des Zweiten Buches mit Ausnahme 
des § 9 Absatz 2 und des § 62 Absatz 5, bei Abspal-
tung und Ausgliederung mit Ausnahme des § 18 
 sowie bei Ausgliederung mit Ausnahme des § 14 
Abs. 2 und der §§ 15, 29 bis 34, 54, 68 und 71 entspre-
chend anzuwenden, soweit sich aus diesem Buch 
nichts anderes ergibt. 2 Eine Prüfung im Sinne der 
§§ 9 bis 12 findet bei Ausgliederung nicht statt. 
3 An die Stelle der übertragenden Rechtsträger tritt 
der übertragende Rechtsträger, an die Stelle des 
übernehmenden oder neuen Rechtsträgers treten 
gegebenenfalls die übernehmenden oder neuen 
Rechtsträger.
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§ 64  Durchführung der Hauptversammlung

(1) 1 In der Hauptversammlung sind die in § 63 Absatz 1 
bezeichneten Unterlagen zugänglich zu machen. 
2 Der Vorstand hat den Verschmelzungsvertrag 
oder seinen Entwurf zu Beginn der Verhandlung 
mündlich zu erläutern und über jede wesentliche 
Veränderung des Vermögens der Gesellschaft zu 
unterrichten, die seit dem Abschluss des Verschmel-
zungsvertrages oder der Aufstellung des Entwurfs 
eingetreten ist. 3 Der Vorstand hat über solche Ver-
änderungen auch die Vertretungsorgane der ande-
ren beteiligten Rechtsträger zu unterrichten; diese 
haben ihrerseits die Anteilsinhaber des von ihnen 
vertretenen Rechtsträgers vor der Beschlussfassung 
zu unterrichten. 4 § 8 Absatz 3 Satz 1 erste Alterna-
tive und Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptver-
sammlung Auskunft auch über alle für die Verschmel-
zung wesentlichen Angelegenheiten der anderen 
beteiligten Rechtsträger zu geben.

Der Versammlungsleiter ist zu verschiedenen Leitungs- 
und Ordnungsmaßnahmen in der Hauptversammlung 
berechtigt. Hierzu gehört auch die Beschränkung des 
Rede- und Fragerechts. Die zugrunde liegenden Regelun-
gen der Satzung der Siemens Aktiengesellschaft lauten 
wie folgt:

§ 21  der Satzung der Siemens Aktiengesellschaft 
( Auszug)

(2) Der Versammlungsleiter regelt den Ablauf der 
Hauptversammlung. Er kann sich hierbei, insbeson-
dere bei der Ausübung des Hausrechts, der Unter-
stützung von Hilfspersonen bedienen. Er bestimmt 
die Reihenfolge der Redner und der Behandlung der 
Tagesordnungspunkte und kann, soweit gesetzlich 
zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich 
zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu 
einem Abstimmungspunkt entscheiden und ange-
messene Beschränkungen der Redezeit, der Frage-
zeit oder der zusammengenommenen Rede- und 
Fragezeit für den ganzen Hauptversammlungs-
verlauf, für einzelne Gegenstände der Tagesord-
nung und für einzelne Redner zu Beginn oder wäh-
rend des Verlaufs der Hauptversammlung festlegen 
sowie, soweit dies für eine ordnungsgemäße Durch-
führung der Hauptversammlung erforderlich ist, 
den Schluss der Debatte anordnen.
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